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Durchführung Schuleingangsuntersuchen innerstädtischer Schulen

Sehr geehrter Herr Doktor Haas,
sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für die Übersendung des Antrages zur Durchführung der Schuleingangsuntersu-
chungen.

Wie mir das Gesundheitsamt mitteilte, werden die Schuleingangsuntersuchungen für den
Jahrgang 2022/2023 bereits seit Sommer 2021 in geringerem Umfang als zu Vorpandemie-
zeiten durchgeführt. Zunächst lag die Priorität bei der Untersuchung der Kinder mit besonde-
ren Bedarfen, seit Februar 2022 finden auch die Untersuchungen der regulär einzuschulen-
den Kinder statt.

‘

Um das Ziel, alle Kinder des Jahrgangs 2022/2023 vor oder kurz nach Einschulung untersu-
chen zu können, zu erreichen, habe ich in einer Sitzungsvorlage den Magistrat gebeten fol-
gendes zu beschließen:

2. Es wird beschlossen, dass

2. 7 Dezernat II /Amt 53 Teile der Schuleingangsuntersuchungen gemäß der Möglich—
keiten, die im Hessischen Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst
(HGÖGD) vorgesehen sind, an Dritte de/egieren wird. Die niedergelassenen Kin-
derärzte sollen zur Durchführung der körperlichen Untersuchung sowie Feststel-
lung der Schulreife der schu/pfiichfigen und schu/pf/ichfl3; werdenden Kinder ana-
log der geset/ich vorgeschriebenen Vorsorgeuntersuchungen für Kinder gegen .

Gewährung einer entsprechenden Aufivandsentschädiqung (orientiel1 am Kosten-
satz der Vorsorgeuntersuchungen) in den Prozess der Schule/ngangsunlersu-
chungen einbezogen werden.
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2.22usätz/ich befristete tarif/iche Arbeitsverhältnisse eingegangen werden können
und Personal im Rahmen anderer geeigneter und rechtlich zulässiger Rechts ver-
hältnisse wie beispielsweise im Rahmen von Arbeitnehmerüber/assungen akqui-
riert wird, um die Durchführung der Schu/eingangsuntersuchungen sicherzustel-
len.

2. 3 die benötigten Mittel in Höhe von 320. 000 € aus dem Budget des Dezernats
ll/Amt 53 gedeckt werden.

Der Magistrat beschloss wie folgt nach Stellungnahme des Personalamtes:

Es wird beschlossen, dass

2. 7 abgeändert:
Dezernat II /Amt 53 Teile der SchuleIhgangsuntersuchungen gemäß derMöglich-
keiten; die im Hessischen Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst
(HGÖGD) vorgesehen sind, an Dritte befristet für den Einschulungsjahrgang
2022/2023 delegien‘ wird. Die niedergelassenen Kinderärzte sollen zur Durchfüh-
rung der körperlichen Untersuchung sowie Feststellung der Schulreife der schul-
pflicht/gen und schu/pf/ichtig werdenden Kinder analog der gesetzlich vorge-
schriebenen Aufiuandsentschädigung (orientiert am Kastensatz der Vorsorgeun—
tersuchungen} in den Prozess der Schu/eingangsuntersuchungen einbezogen
werden.

2.2 abgeändert:
Beschäftigungs verhältnisse' im Rahmen des Stellenp/ans und der Tarifvertrags-
bindung realisiert werden. Kurzfristig ärztliches Personal (2 VZÄ) sowie eine me-
dizinische Fachkraft (7 VZÄ) befristet für die Dauer von 4 Monaten - längstens bis
zum 3 1. 08.2022 — im Rahmen an-derer geeigneter und rechtlich zulässiger
Rechts verhältnisse akquiriert werden können, um die Durchführung der diesjähri«
gen Schu/eingangsuntersuchungen sicherzustellen.

Aufgrund dieser Beschlussgrundlage werden derzeit im Gesundheitsamt umfangreiche in-
terne und externe Personalmaßnahmen geprüft und umgesetzt. Die Befristung für vier Mo-
nate — längstens bis zum 31. August 2022 — erschwert es Personal für die Durchführung der
Schuleingangsuntersuchungen zu finden.

Mit freundlichen GrüßenWW


